
Erste Satzung zur Änderung der Satzung über die Übermittlung und Verarbeitung von 
Daten nach $ 15 Abs. 2 KiFöG LSA 

(8 15 Abs. 2 Satz 2 KiFöG LSA — Satzung) 

Auf Grund von $ 8 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, 288), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes Gesetz zur Fortentwicklung des 
Kommunalverfassungsrechts vom 16. Mai 2024 (GVBl. LSA S. 128) in Verbindung mit 88 43 

ff. Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. 
September 2012 (BGBl. IS. 2022, 2012 I Nr. 45), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgaben im Rahmen der staatlichen 

Kreditaufnahme und Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der 
Kindertagesbetreuung vom 21. November 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 361), $ 20 des Gesetzes zur 

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes 
Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz - KiFöG LSA) vom 5. März 2003 (GVBl. LSA 2003, 

S. 48), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Sicherstellung der Qualität 
in der Kindertagesbetreuung vom 18. Dezember 2024 (GVBl. LSA S. 359) und $ 15 Abs. 2 

KiFöG LSA hat der Kreistag in seiner Sitzung am 04.06.2025 die nachfolgende "Erste Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Übermittlung und Verarbeitung von Daten nach 8 15 Abs. 

2 KiFöG LSA" beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung der Satzung über die Übermittlung und Verarbeitung von Daten 

nach 8 15 Abs. 2 KiFöG LSA 

Die Satzung über die Übermittlung und Verarbeitung von Daten nach $ 15 Abs. 2 KiFöG LSA 

wird wie folgt geändert: 

1. Nach $ 2 wird folgender 8 2a eingefügt: 

"8 2a 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. die in $ 1 Abs. 1 S. 1 aufgeführten Daten nicht nach $ 1 Abs. 2 S. 1 fristgemäß 

übermittelt oder 
2. die erforderlichen E-Mail-Adressen nach 8 2 S. 3 nicht rückmeldet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet 
werden. 

(3) Für die in Abs. 1 aufgeführten Tatbestände wird auf 8 8 Abs. 5 KVG LSA verwiesen." 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Die Erste Satzung zur Änderung der Satzung über die Übermittlung und Verarbeitung von 

Daten nach $ 15 Abs. 2 KiFöG LSA tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Haldensleben, 42 .062025° 

Landrat 


